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Illegale Müllablagerungen im Freistaat Thüringen im Jahr 2022

Im Anschluss an die Beantwortung der Kleinen Anfrage 7/2893 werden die Daten für das Jahr 2022 erfragt.

Das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz hat die Kleine Anfrage 7/4232 vom 
9. Januar 2023 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 17. Februar 2023 beantwortet:

Vorbemerkung:
Die Kleine Anfrage knüpft mit ihren inhaltsgleichen Fragestellungen an die Kleine Anfrage 7/2893 (beant-
wortet mit der Drucksache 7/5180 vom 23. März 2022) an. Sie weitet die Fragestellung auf das Jahr 2022 
aus und wirft eine zusätzliche Frage auf. Daher wird bei der Beantwortung lediglich der vorliegende Kennt-
nisstand aktualisiert und im Übrigen auf die Drucksache 7/5180 verwiesen.
Die Beantwortung der Kleinen Anfrage basiert auf den derzeit vorliegenden und ausgewerteten Daten, die 
der Landesregierung durch die Kommunen freiwillig übermittelt wurden. Daten aus der Polizeilichen Kriminal-
statistik (PKS) liegen erst zu einem späteren Zeitpunkt vor und konnten somit nicht in die Antwort einfließen.
Sofern in den Folgejahren durch die Fragestellerin ein wiederholtes Auskunftsbedürfnis nach solchen Da-
ten besteht, wird empfohlen, die Anfrage nicht bereits in der 2. Kalenderwoche, sondern zu einem späteren 
Zeitpunkt zu stellen, damit die datenerhebenden Stellen in die Lage versetzt werden, die entsprechenden 
Daten fachlich fundiert auszuwerten.

1. Wie hoch war nach Kenntnis der Landesregierung der finanzielle Aufwand für die Landkreise und kreis-
freien Städte für Räumung und fachgerechte Entsorgung von illegalem Müll und Verursacherermittlung 
im Jahr 2022 (bitte nach Landkreis respektive kreisfreier Stadt aufschlüsseln)?

Antwort:
Der finanzielle Aufwand, der den Landkreisen und kreisfreien Städten für die Räumung und fachgerech-
te Entsorgung von illegalem Müll sowie die Verursacherermittlung im Jahr 2022 entstand, ist der beige-
fügten Anlage in Spalte 2 zu entnehmen.

2. Welche Mengen (in Tonnen) welcher Abfallarten sind im Jahr 2022 dabei nach Kenntnis der Landesre-
gierung beräumt und entsorgt worden (bitte wie in Frage 1 aufschlüsseln)?

Antwort:
Die beräumten und entsorgten Mengen sind der Anlage in Spalte 3 zu entnehmen.

3. Wie viele Verursacher/Tatverdächtige konnten im Jahr 2022 in den Landkreisen respektive kreisfreien 
Städten ermittelt werden (bitte wie in Frage 1 aufschlüsseln)?

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hoffmann (AfD)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz
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Antwort:
Die Anzahl der von den Landkreisen und kreisfreien Städten ermittelten Verursacher/Tatverdächtigen im 
Jahr 2022 sind der Anlage in Spalte 4 zu entnehmen.

4. Wie viele Ordnungswidrigkeitsverfahren und Strafverfahren wurden im Jahr 2022 jeweils eingeleitet und 
vollzogen und in wie vielen Fällen konnte kein Verursacher erfasst werden (bitte wie in Frage 1 aufschlüs-
seln)?

Antwort:
Die Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren im Jahr 2022 sind der Anlage Spalte 5 zu entnehmen.

5. Welchen kommunalen Umweltbehörden waren im Jahr 2022 nach Kenntnis der Landesregierung wie-
derkehrend genutzte Standorte für die Ablagerung bekannt und inwieweit fanden hier entsprechende 
Kontrollen statt?

Antwort:
Auf die Antwort zu Frage 5 in der Drucksache 7/5180 wird verwiesen.

6. Konnten die rechtswidrigen Müllablagerungen ab Meldung (Polizei, Anzeige Ordnungsamt/Umweltamt) 
nach Kenntnis der Landesregierung fristgerecht beräumt werden und wenn nein, warum nicht?

Antwort:
Auf die Antwort zu Frage 6 in der Drucksache 7/5180 wird verwiesen.

7. Welche Maßnahmen konnten Landkreise und kreisfreie Städte im erfragten Zeitraum nach Kenntnis der 
Landesregierung einleiten, um die illegale Abfallverbringung zu unterbinden/zu verringern?

Antwort:
Auf die Antwort zu Frage 7 in der Drucksache 7/5180 wird verwiesen.

8. Sind nach Kenntnis der Landesregierung auf bisherigen oder wiederkehrenden Ablagestandorten im er-
fragten Zeitraum durch abgelagerten Müll Umweltbelastungen/-beeinträchtigungen aufgetreten? Wenn 
ja, welche Art der Kontamination an welchem Ort?

Antwort:
Auf die Antwort zu Frage 8 in der Drucksache 7/5180 wird verwiesen.

9. Wurden die Belastungen nach Kenntnis der Landesregierung behoben und wenn ja, welche Kosten sind 
für die Behebung jeweils entstanden (bitte wie in Frage 1 aufschlüsseln)?

Antwort:
Auf die Antwort zu Frage 6 in der Drucksache 7/5180 wird verwiesen.

10. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zu möglichen Gründen über Zunahmen illegaler Müll-
ablagerungen und welche Gegenmaßnahmen sieht sie als geeignet an?

Antwort:
Eine qualitative als auch quantitative Zunahme illegaler Müllablagerungen kann aus den der Landesre-
gierung vorliegenden Zahlen nicht abgeleitet werden. Hinsichtlich möglicher Maßnahmen gegen illega-
le Müllablagerungen wird auf die Antwort zu Frage 7 in der Drucksache 7/5180 verwiesen

Stengele 
Minister
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